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Auf den Anfang kommt es an 

Qualität steigern – Chancengerechtigkeit stärken 
 

In unseren Bildungsinstitutionen gibt es vielfältige Übergänge, die von Kindern und 

Jugendlichen zu meistern sind. 

Ein wesentlicher Übergang für alle Kinder ist der von der Kita zur Primarstufe. Die-

sen Übergang heißt es in den genauen Blick zu nehmen, um allen Kindern einen gu-

ten und chancengerechten Start in die Schule zu ermöglichen.1 

 

Der VBE NRW bekennt sich zu einer ganzheitlichen Bildung, die Kinder mit ihrer 

gesamten individuellen Persönlichkeit annimmt. Dieser ganzheitliche Blick auf je-

des einzelne Kind ist die Grundlage für alle notwendigen Schritte im Übergang und 

für die bedarfsgerechte individuelle Unterstützung.  

Ganzheitlichkeit ist die Basis für ein gemeinsames Bildungsverständnis, das alle 

Prozesse im Übergang trägt. 

 

Zur Gestaltung des Übergangs von der Kita in die Primarstufe sollen die Bildungs-

grundsätze 0 - 102 wieder in den Fokus der gemeinsamen Diskussion gestellt wer-

den. Dazu gehört, Maßnahmen zur Förderung der Vorläuferfähigkeiten sowie der 

Basiskompetenzen sowohl in Kita als auch in der Primarstufe bewusst zu verankern. 

Verantwortlich hierfür sind beide zuständigen Ministerien, das Ministerium für Kin-

der, Jugend, Gleichstellung, Flucht und Integration (MKJGFI) und das Ministerium 

für Schule und Bildung (MSB). 

 

Um diesen Prozess zielführend zu gestalten, ist nicht nur eine gelingende Koopera-

tion dieser beiden Ministerien notwendig. Ebenso entscheidend ist die Zusammen-

arbeit aller Beteiligten aus Kita und Schule.  

Um diese zu fördern, müssen gemeinsame kontinuierliche Fortbildungen und 

Austauschformate für die Beschäftigten von Kita und Schule ermöglicht, konzi-

piert und durchgeführt werden, die den Übergang in den verschiedenen Kompe-

tenzbereichen der Kinder (u.a. Sprachbildung, Vorläuferfähigkeiten, Basiskompe-

tenzen) zum Inhalt haben.  

Ebenso müssen hierbei entwicklungspsychologische Kenntnisse und Aspekte in den 

Blick genommen werden. 

 

Um jedem Kind in seiner Individualität gerecht zu werden, ist eine diagnosegelei-

tete Förderung für die durchgehende Lernentwicklung in Kita und Schule 

 
1 Aus unterschiedlichen Gründen gibt es auch Kinder, die keine Kita besuchen. Das Übergangsmanagement für 
diese Kinder gilt es gesondert in den Blick zu nehmen. 
2 Bildungsgrundsaetze_Stand_2018.pdf 

https://www.kita.nrw.de/system/files/media/document/file/Bildungsgrundsaetze_Stand_2018.pdf
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unabdingbar. Diese muss dem jeweiligen Entwicklungsstand angemessen sein und 

besonders für Kita-Kinder einen spielerischen Charakter aufweisen.  

Durch die Integration dieser Diagnosen und Förderungen in die Bildungsdokumen-

tationen spiegeln diese kompetenzorientiert die individuelle Entwicklung der Kin-

der wider. 

Parallel zum Kita-Alltag findet in NRW für Kinder, die nicht in einer Kita sind oder 

deren Eltern einer Bildungsdokumentation nicht zugestimmt haben, das Diagnose-

verfahren Delfin 4 statt. Dieses wird durch sozialpädagogische Kolleginnen und 

Kollegen und Lehrkräfte durchgeführt. Wenn Delfin 4 in dieser Form weitergeführt 

wird, ist die Sicherstellung einer anschließenden, nachhaltigen Förderung unab-

dingbar. 

 

Ebenso muss die Sprachstandsfeststellung zur Schulanmeldung mit entsprechen-

den verpflichtenden Fördermaßnahmen hinterlegt sein.  

 

Den Schulen sollte zum Schulbeginn bei Bedarf zum Feststellen der Lernausgangs-

lage eine Diagnostik zur freiwilligen Nutzung zur Verfügung gestellt werden. 

 

Ziel muss ein sanfter Übergang in gemeinsamer Verantwortung sein. Dieser ba-

siert auf Übergangskonzepten mit festgelegten, verbindlichen Inhalten, die in den 

Kita- und Schulgemeinschaften abgestimmt sind und von allen Beteiligten getragen 

werden. Dazu gehören beispielsweise gemeinsame Projekte und gegenseitige Be-

suche ebenso wie eine systemische Begleitung durch verbindliche Qualitätsstan-

dards, die eine regelmäßige Evaluation durch alle Beteiligten auf Augenhöhe er-

möglichen. 

 

Runde Tische im Rahmen der Schulanmeldung (Kita – Primarstufe – Erziehungs-

berechtigte) sind eine Grundlage für die Anschlussfähigkeit von Bildungsprozessen. 

Gemeinsam kann hier über geeignete Fördermöglichkeiten oder über Unterstüt-

zungsbedarfe beraten werden. Diese Gesprächsrunden setzen sich unterschiedlich, 

je nach Kind, zusammen. Wenn möglich, sollten alle Personen, die mit dem Kind ar-

beiten und wenn sinnvoll, externe Kooperationspartnerinnen bzw. -partner einbe-

zogen werden. 

 

Die Kooperation von Kita und Schule muss im letzten Kita-Jahr und im ersten Jahr 

der Schuleingangsphase mit entsprechenden Ressourcen (personelle und zeitli-

che) hinterlegt und sichergestellt werden.  

Vor Ort übernehmen Beschäftigte aus der Kita und der Schule die Verantwor-

tung für diese Koordinationsaufgabe.  

Um diesem großen Aufgabenspektrum gerecht werden zu können, sollten feste 

Teams gebildet werden, sowohl in der Kita als auch in der Primarstufe. 
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Unterstützt werden die Beschäftigten vor Ort durch beide zuständigen Ministerien, 

die Träger und die Schulaufsicht, die die Qualitätsentwicklung und Qualitätssiche-

rung der Kooperation steuern und Fortbildungen, Austauschformate, unterstüt-

zende Materialien und Qualitätsentwicklungsinstrumente zur Verfügung stellen.  

 

Kommunale und regionale Formate ermöglichen den fachlich notwendigen Aus-

tausch, ggf. angeboten durch die regionalen Bildungsbüros. 

 

Gemeinsam mit den Kitas und Schulen der Primarstufe wird ein verbindlicher Ab-

laufplan für das Übergangsmanagement abgestimmt. Das setzt Kooperationen auf 

Augenhöhe aller Beteiligten und aller Kooperationspartnerinnen bzw. -partner vo-

raus.  

 

Um gemeinsame Grundlagen zu schaffen, ist es notwendig, dass die Beschäftigten 

aus Kita und Schule gemeinsam qualifiziert werden. Hierfür müssen gemeinsame 

Fortbildungsstrukturen und Fortbildungsangebote geschaffen werden. 

Um beispielsweise die Organisation vor Ort, die Maßnahmen zur Diagnostik und zur 

Förderung und die verschiedenen Rollen im Multiprofessionellen Team in gemein-

samer Verantwortung für alle evidenzbasiert, transparent und verbindlich zu ge-

stalten und zu verankern, ist die Erarbeitung eines Konzepts erforderlich. Die Mini-

sterien sind hier gefordert, entsprechende Vorarbeiten zur Verfügung zu stellen. 

Durchgehend ist darauf zu achten, dass die Personen in den Multiprofessionellen 

Teams professionsspezifisch eingesetzt werden. 

 

Alle Beschäftigten in Kita und Schule nehmen die individuelle Zeit für die Ent-

wicklung des einzelnen Kindes ernst. Jedes Kind erhält die Möglichkeit, seine Vor-

läuferfähigkeiten und Basiskompetenzen zu entwickeln.  

Schulen sind „Entwicklungsräume“ für die Kinder, in denen stärkenorientiert ge-

fördert wird. 

Das setzt voraus, dass die Berufsfelder in der Schuleingangsphase gestärkt wer-

den und multiprofessionelle Expertise zielgerichtet eingesetzt und genutzt werden 

kann.  

Zudem sollten auch sämtliche nötigen Unterstützungsmaßnahmen kontinuierlich 

in der Schule weitergeführt werden, u.a. auch medizinische und therapeutische 

Unterstützungsmaßnahmen.3 

 

Um den Übergang von der Kita in die Primarstufe kindgemäß zu gestalten, müssen 

die familiären Kontexte der Kinder eingebunden und gestärkt werden.  

 

 
3 Hier sind beispielsweise Gesundheitsfachkräfte aus der Ergotherapie, Logopädie, Mototherapie und Psycho-
therapie zu nennen. 
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Gemeinsame regelmäßige fachliche Angebote und Austauschformate für die 

Erziehungsberechtigten aus dem Kita- und dem Schulbereich stärken die Erzie-

hungs- und Bildungspartnerschaften. 

Familienzentren und Familiengrundschulzentren bieten hier Umsetzungsmög-

lichkeiten und sollten an mehr Standorten umgesetzt und mit ausreichenden Res-

sourcen ausgestattet werden.  

 

Die Bildungsdokumentationen haben für den Übergang eine hohe Bedeutung. Es 

müssen die rechtlichen Grundlagen dafür geschaffen werden, dass sie in den 

Schulen ankommen und im Hinblick auf die individuelle Förderung der Kinder ge-

nutzt werden können.  

Ziel muss es sein, dass durch den Elementar- und den Primarbereich eine gemein-

same Bildungsdokumentation geführt wird. Dadurch, dass Bildungsdokumentatio-

nen in der Schule fortgeschrieben werden, wird die Anschlussfähigkeit von Bil-

dungsprozessen sichergestellt und von den Erziehungsberechtigten akzeptiert. 

 

Der VBE NRW steht für ein verpflichtendes Vorschuljahr für alle Kinder.  

Durch die Superdiversität, die unsere Kitas und Schuleingangsklassen kennzeich-

nen, ist es unabdingbar, dass sowohl Kita als auch Schule für diese wesentliche Zeit 

des Vorschuljahres mit ausreichend personellen, sächlichen, räumlichen und zeitli-

chen Ressourcen ausgestattet werden. Diese Grundvoraussetzung muss gegeben 

sein, damit die Kinder ganzheitlich und in ihren individuellen Bedarfen effektiv ge-

fördert werden können, sei es beispielsweise, dass sie die deutsche Sprache erler-

nen oder den Umgang mit Konflikten. Lernmaterialien sollten zur Verfügung ge-

stellt werden, auch damit die im verpflichtenden Vorschuljahr vermittelten Inhalte 

transparent sind und auf wissenschaftlicher Expertise beruhen. 

 

Da die Situationen vor Ort in den Kommunen kaum vergleichbar und oft sehr 

unterschiedlich sind, sollte es den Kitas und Schulen in gemeinsamer Abspra-

che mit den Kommunen und der Schulaufsicht ermöglicht werden, zu entschei-

den, an welchem Ort das verbindliche Vorschuljahr für die Kinder stattfindet. 


